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1. Zur der Feststellung, dass das Harnblasenkarzinom eines früheren Landwirts, der eine 

Menge von 360 l Carbolineum (Holzschutzmittel) verarbeitet hatte, eine BK 1301 war. 
 
2. 2-Naphthylamin ist ein aromatisches Amin im Sinne der BK 1301. Eine kumulativ vom 

Körper aufgenommene Dosis von 1 Milligramm 2-Naphthylamin ist ausreichend, um 
Harnblasenkrebs zu verursachen.  

 

§ 9 Abs. 1 SGB VII, BK Nr. 1301 der Anlage 1 zur BKV 
 
Urteil des Bayerischen LSG vom 27.11.2013 – L 2 U 616/11 –  
Bestätigung des Gerichtsbescheids  des  SG Regensburg vom  30.11.2011 – S 7 U 5048/10 – 
 

Streitig war vorliegend die Feststellung, dass das Urothelkarzinom (Harnblasenkrebs) des 2012 
verstorbenen Ehemannes (V) der Klägerin eines Berufskrankeit nach Nr. 1301 der Anl. 1 zur 
BKV war. 
 
Der 1960 geborene V hatte von 1975 bis 1992  immer wieder Holz an den Außenwänden sei-
nes Hofes bzw. Zäune, Pfähle etc. mit dem Holzschutzmittel Carbolineum gestrichen. Im Som-
mer 1992 hatte V auf seinem Hof 360 l Carbolineum verarbeitet, indem er ca. 1200 qm Holzflä-
chen an seinen landwirtschaftlichen Gebäuden damit gestrichen hatte. Er war dafür einen Zeit-
raum von drei bis vier Wochen beschäftigt, wobei er angab, täglich drei bis vier Stunden gear-
beitet zu haben. Insbesondere wurde ein Silo mit einer Holz-Außenfassade von ca. 600 qm ge-
strichen. Dabei arbeitete V mit einer Sprühpistole und einem Pinsel. V hatte angegeben, es sei 
zu einer Benetzung im Bereich des Gesichtes, der Hände und beider Unterarme gekommen. 
Bei Überkopfarbeiten sei ihm das Carbolineum den Arm hinuntergelaufen. Nach den Arbeiten 
habe er Arme und Gesicht grob abgewaschen, geduscht habe er erst abends. Die mit Carboli-
neum verschmutzte Arbeitskleidung habe er bis abends nicht gewechselt. Bei den Arbeiten be-
nutzte er eine einfache Maske ohne Gasfilter. Ende 2007 wurde bei V ein bösartiges Karzinom 
der Harnblase diagnostiziert. 
 
Nach Auffassung des LSG war das bei V im Dezember 2007 festgestellte Harnblasenkarzinom 
eine Berufskrankheit nach der Nr. 1301 der Anlage 1 zur BKV. Für den Senat stehe im Vollbe-
weis – also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit – fest, dass V in seiner versi-
cherten Tätigkeit von 1975 bis 1992 als Landwirt eine kumulative Dosis von mindestens 1 
Milligramm (mg) 2-Naphthylamin aufgenommen hat. 2-Naphthylamin sei ein aromatisches 
Amin im Sinne der BK 1301 (vgl. S. 10, 11). Eine Aufnahme der Amine erfolge über die Atem-
wege und/oder über die Haut (S. 11 mwN). An jedem Arbeitstag seien mindestens 1,4 bis 2,75 
ml Carbolineum auf die Haut des V gelangt. Selbst bei 2,75 ml handele es sich um eine so ge-
ringe Menge, dass bei einer Benetzung von Kopf und Armen davon auszugehen sei, dass diese 
sogar weit überschritten worden sei (vgl. S. 11, 5/6). Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
stehe für den Senat fest, dass die im Dezember 2007 diagnostizierte Harnblasenkrebserkran-
kung des V durch das im Rahmen seiner versicherten Tätigkeit aufgenommene aromatische 
Amin 2-Naphthylamin wesentlich verursacht wurde (vgl. S. 13, 14). Eine kumulativ vom Kör-
per aufgenommene Dosis von 1 mg 2-Naphthylamin sei ausreichend, um Harnblasenkrebs zu 
verursachen. Auch die übrigen Umstände sprächen für den Ursachenzusammenhang (Latenz-
zeit, Alter bei Ausbruch der Krankheit). Konkurrenzursachen hätten nicht mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit festgestellt werden können, insbesondere nicht, dass V in relevantem Aus-
maß geraucht hätte. Die Bejahung eines hinreichend wahrscheinlichen wesentlichen Kausalzu-
sammenhangs stehe weder in Widerspruch zum Merkblatt zur BK 1301 (vgl. S. 14) noch zur 
Rechtsprechung anderer Landessozialgerichte (vgl. S. 14/15, Hinweis u.a. auf das Urteil des 
LSG Berlin Brandenburg vom 24.02.2011 – L 31 U 339/08 – [UVR 012/2011, S. 798-810]).      

 
 
 
 
 

http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1881673/1909637/12_2011_04.pdf?nodeid=1909647&vernum=-2
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Das Bayerische Landessozialgericht hat mit Urteil vom 27.11.2013 – L 2 U 616/11 –  
wie folgt entschieden: 
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